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Ordnung zur Änderung des Anhangs MEd Biologie Lehramt an Realschulen Plus der 

Allgemeinen Prüfungsordnung für die 

Masterstudiengänge für das Lehramt an Realschulen Plus und für das Lehramt an Gymnasien an der 
Universität Trier  

 

Vom 9.12.2013 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Hochschulgesetzes in der Fassung 19. 
November 2010 (GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2011 (GVBl. S. 455), hat 
der Fachbereichsrat des Fachbereichs VI der Universität Trier am 10. Juli 2013 die folgende Ordnung zur Än-
derung des Anhangs MEd Biologie Lehramt Realschulen Plus der Allgemeinen Prüfungsordnung für  die Mas-
terstudiengänge für das Lehramt an Realschulen Plus und für das Lehramt an Gymnasien an der Universität 
Trier beschlossen. Diese Änderungsordnung hat der Präsident der Universität Trier mit Schreiben vom            
04. Dezember 2013 genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht 

 

Artikel 1 

Der Anhang MEd Biologie Lehramt Realschulen Plus der Allgemeinen Prüfungsordnung für die Masterstudi-
engänge für das Lehramt Realschulen Plus und für das Lehramt an Gymnasien an der Universität Trier vom 
24. August 2011 (Verkündungsblatt der Universität Trier Nr. 13 vom 12. September 2011, S. 35), zuletzt ge-
ändert durch die Ordnung zur Änderung der Allgemeinen Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge für das 
Lehramt an Realschulen Plus und für das Lehramt an Gymnasien an der Universität Trier vom 20.August 2012 
(Verkündungsblatt der Universität Trier Nr. 18 vom 18.September 2012, S. 75) wird wie folgt geändert: 

 

(1) Im Abschnitt B. 1 (Studienvolumen (in Semesterwochenstunden)) wird unter Gesamtumfang die Zahl „15“ 
durch die Zahl „14“ ersetzt. 

(2) Im Abschnitt B 1 wird unter Pflichtlehrveranstaltungen die Zahl „15“ durch die Zahl „14“ ersetzt. 

(3) Im Abschnitt B 2 (Modulplan) wird die Tabelle wie folgt geändert 

In Tabellenzeile 3 (Modul 9: Bereichsfach Naturwissenschaften) wird in Spalte 2 die Zahl „5“ durch die Zahl „4“ 
ersetzt. Der Inhalt von Spalte 5 wird durch die Wörter „Klausur (90 Min) oder mündliche Prüfung (15 Min)“ 
ersetzt. 

 

Artikel 2  

Diese Ordnung zur Änderung des Anhangs MEd Biologie Lehramt Realschulen Plus der Allgemeinen Prü-
fungsordnung für das Lehramt an Realschulen Plus und für das Lehramt an Gymnasien an der Universität 
Trier tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Universität Trier - Amtliche Bekannt-
machungen in Kraft. 

 
Trier, den 9.12.2013 
 
 

Die Dekanin 

des Fachbereichs VI Raum- und Umweltwissenschaften 

der Universität Trier 

Univ.-Prof. Dr. Brunhilde Blömeke 


